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Sofort beginnende Rentenversicherung gegen Einmalbeitrag mit teilweiser hybrider Anlage 
während des Rentenbezugs 

  Minimum Maximum 

Produktname VPV Clever-Rente 

Die VPV Clever-Rente 
besteht aus zwei ei-
genständigen Tarifen 

VPV Zeitrente (abgekürzte Leibrente):  
Nachschüssig zu zahlende abgekürzte Rente gemäß Rentenzah-
lungsweise. Konventionelle Anlage des Deckungskapitals. 
 
VPV Power-Rente 90:  
Nachschüssig zu zahlende aufgeschobene Rente. Die Aufschubzeit 
entspricht der Leistungsdauer der Zeitrente. Hybride Anlage des Gut-
habens vor Rentenbeginn. In der Rentenzahlungsphase ist die  
Anlage konventionell. 

Tarifbezeichnungen 
VPV Zeitrente = A9Z 
VPV Power-Rente 90 = PR90 

Phasenbezeichnungen 

Sicherheits-Phase = Die erste Phase entspricht der Vertragsdauer 
der A9Z, also 12 Jahre.  
 
Lebensrenten-Phase = Diese zweite Phase knüpft direkt an die  
Sicherheits-Phase an und läuft dann lebenslang. 

Kollektivvertrag Nein 

Beitragsgarantie PR90 90% des Einmalbeitrages zur PR90 zu deren Rentenbeginn 

Versicherte Personen 1 

Eintrittsalter (EA) / 
Rentenbeginnalter 

VP: 50 Jahre 

VN: 18 Jahre 
VP: 67 Jahre 

Dauer Sicherheits-
Phase 

12 Jahre (fest) 

Lebensrenten-Phase Knüpft an die Sicherheits-Phase an und läuft dann lebenslang. 

Ende der 
Rentenzahlung 

Mit Tod der VP, Rückkauf bzw. Kapitalabfindung der PR90 

Rentenzahlung  
(nachschüssig) 

Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich 

Einmalbeitrag  
VPV Clever-Rente 

15.000 € Keine Höchstgrenze 
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  Minimum Maximum 

Aufteilung 
Einmalbeitrag 

Fest vorgegeben und vom Kunden nicht frei wählbar. 

(Rechnungsmäßiges Eintrittsalter - k) % des Gesamteinmalbeitrags 
fließen in die A9Z; k ist dabei wie folgt gewählt: 

Männer:  
Eintrittsalter 50:        k=8                      Eintrittsalter 59-61:   k=12 
Eintrittsalter 51,52:   k=9                      Eintrittsalter 62-65:  k=13 
Eintrittsalter 53-55:   k=10                    Eintrittsalter 66,67:  k=14 
Eintrittsalter 56-58:   k=11 
 
 

Frauen: 
Eintrittsalter 50,51:   k=10                     Eintrittsalter 59,60:   k=14 
Eintrittsalter 52,53:   k=11                     Eintrittsalter 61-64:   k=15 
Eintrittsalter 54,55:   k=12                     Eintrittsalter 65-67:   k=16 
Eintrittsalter 56-58:   k=13 
 
 

Der restliche Beitrag fließt in die PR90 

Zuzahlung zur PR90 1.000 € Keine Höchstgrenze 

Garantieniveau für  
Zuzahlung PR90 

Aktuelles Garantieniveau, maximal 90 % 

Zeitpunkt Zuzahlung Zuzahlungen vor Rentenbeginn der PR90 möglich 

Teilrückkauf /  
Entnahmen 

Nur bei PR90 vor deren Rentenbeginn möglich; bei der Zeitrente A9Z 
ist grundsätzlich kein Teilrückkauf / Entnahme möglich 

Jahresrente In Abhängigkeit vom Beitrag Keine Begrenzung 

Rentenleistung 

Sicherheits-Phase:  
Nachschüssig zu zahlende Rente gemäß Rentenzahlungsweise,  
solange die VP lebt 

Lebensrenten-Phase:  
garantierte, lebenslange Rente 

Todesfallleistung in 
der Sicherheits-Phase 

Guthaben der PR90, mindestens der Einmalbeitrag für den Tarif 
PR90. Hinzu kommt der Einmalbeitrag für den Tarif A9Z abzüglich 
der bereits gezahlten Renten (wenn dieser Betrag > 0 ist) 

Todesfallleistung in 
der Lebensrenten-
Phase 

Guthaben zum Rentenbeginn der PR90 abzüglich der nach dem Ren-
tenbeginn der PR90 bis zum Tod tatsächlich gezahlten Renten 
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  Minimum Maximum 

Rückkauf / Kündigung 
nur in der Sicherheits-
Phase 

A9Z: Zu einem Rentenzahlungstermin möglich. Der Rückkaufswert ist 
das Deckungskapital abzüglich eines Stornoabschlags von 100 €, 
höchstens aber die Todesfallleistung. 

PR90: Vor Rentenbeginn zum Monatsersten möglich. Der Kunde er-
hält sein Gesamtguthaben abzüglich der Stornokosten und der Ver-
trag wird beendet. Bei Kapitalabfindung und in der Optionszeit wer-
den keine Stornokosten erhoben, ansonsten betragen sie 100 €. 
Nach Rentenbeginn ist kein Rückkauf mehr möglich.  

Kapitalabfindung 
Statt Rentenzahlung kann der Kunde bei der PR90 zum Ende ihrer 
Aufschubzeit eine Kapitalabfindung wählen. In diesem Fall endet mit 
Auszahlung des Guthabens die Versicherung. 

Überschuss-
verwendung 

Im Rentenbezug (A9Z und PR90): Volldynamische Rentenerhöhung  

In der Aufschubzeit der PR90: Fondsanlage 

Rentenfaktor PR90 

Dem Kunden wird zu Vertragsbeginn ein garantierter Rentenfaktor je 
10.000 € Guthaben mitgeteilt. Dieser wird unter Berücksichtigung des 
Rechnungszinses von 1,75 % und der Sterbetafel DAV 2004R be-
rechnet. Mit Hilfe dieses Faktors berechnet sich aus der Ablaufleis-
tung die garantierte Rente. 

Änderung Garantieni-
veau der PR90 

Nach einer Wartezeit von 2 Jahren 1x im Jahr kostenfrei möglich,  
danach mit Gebühr in Höhe von 50 € 

Garantiemanagement Entfällt aufgrund der kurzen Laufzeit 

Fonds PR90 VPV Chance und VPV Ertrag  
(beides Wertsicherungsfonds) 

Optionszeit PR90 Bis 13 Jahre nach Versicherungsbeginn 

 


